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1 AUFGABENSTELLUNG 

Die Marktgemeinde Teisendorf beabsichtigt, für die bislang unbebauten Grundstücke mit den 
Flurnummern 732/2 (TF) und 732/3 der Gemarkung  Teisendorf im Ortsteil Knogl den Bebau-
ungsplan „Knogl West“ aufzustellen. Der Geltungsbereich der Planung hat eine Fläche von ca. 
4.930 m² und umfasst fünf Baufelder, die als Mischgebiet (MI) nach § 6 BauNVO [1] ausge-
wiesen werden sollen. 

Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich der im Nordosten verlaufenden Bahnstrecke 5703 
„Rosenheim – Salzburg“ zum einen sowie der Staatsstraße St 2103 und der Bahnhofstraße 
zum anderen, welche in nordöstlicher und südlicher Richtung verlaufen. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine schalltechnische Untersuchung notwendig. 
Darin sollen die zu erwartenden Immissionsbelastungen aus dem Schienen- und Straßenver-
kehr ermittelt und beurteilt werden. Eventuell erforderliche Schallschutzmaßnahmen sollen er-
arbeitet und als Festsetzungsvorschlag für den Bebauungsplan vorgestellt werden. Die C. 
HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH wurde von Herrn Tobias Fuchs mit der Erstellung der 
Untersuchung beauftragt. 

Bei dem kleinen Baugebiet mit sechs Bauparzellen ist mit keiner relevanten Verkehrszunah-
men auf der öffentlichen Straße zu rechnen und auf einen detaillierten Nachweis kann verzich-
tet werden. 

 

2 UNTERLAGEN 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung beruht auf den folgenden, projektspezifischen 
Unterlagen und Informationen. Auf deren Kopien im Anhang wird verzichtet. 

(a) Bebauungsplan „Knogl West“ der Marktgemeinde Teisendorf, Stand: Entwurf vom 
09.04.2025, Verfasser: Roland Richter und Partner GmbH 

(b) Geodaten, Bay. Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, München, 
Stand August 2024: 

- digitales Geländemodell (DGM mit Gitterweite 1 m) 

- digitales Gebäudemodell (LoD2 als CityGML-Datei) 

(c) Verkehrsbelastung auf der St 2103, Bayerisches Straßeninformationssystem (BAYSIS), 
Download vom 05.05.2025, Landesbaudirektion Bayern, München 

(d) Verbaute Fahrbahndecke auf der St 2103, Bayerisches Straßeninformationssystem, 
Landesbaudirektion Bayern, Zentralstelle Straßeninformationssysteme, München, abge-
rufen am 06.05.2025 
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(e) Verkehrszahlen der Bahnstrecke 5703 „Rosenheim – Salzburg“, DB AG, Abfrage August 
2024 

(f) Ortstermin am 19.03.2025 im Ortsteil Knogl mit Besichtigung der örtlichen Gegebenhei-
ten, Teilnehmer: Hr. Fuchs (Bauunternehmen J. Fuchs GmbH & Co. KG), Fr. Hentschel, 
Fr. Fahnenbruck (C. Hentschel Consult) 

 

3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

3.1 Bauleitplanung 

Nach § 1 Abs. 6 BauGB [2] sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu beachten. Der Schall-
schutz wird dabei durch die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ [3] für 
die verschiedenen Gebietsarten genannten und in Tabelle 1 aufgeführten Orientierungswerte 
konkretisiert. Deren Einhaltung oder Unterschreitung an schutzbedürftigen Nutzungen (Bau-
flächen, Baugebiete, sonstige Flächen etc.) ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des 
jeweiligen Baugebiets bzw. der jeweiligen Baufläche verbundene Erwartung auf angemesse-
nen Schutz vor Lärmbelastung zu erfüllen. 

Tabelle 1 Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005 [3] 

Gebietsnutzung 

ORWDIN18005 

Verkehrslärm /  
Lr / dB(A) 

Industrie, Gewerbe- und 
Freizeitlärm sowie Ge-

räusch von vergleichba-
ren öffentlichen Anlagen  

Lr / dB(A) 
Tag 

(06-22 Uhr) 
Nacht 

(22-06 Uhr) 
Tag 

(06-22 Uhr) 
Nacht 

(22-06 Uhr) 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 

Dorfgebiet (MD) 
Dörfliches Wohngebiet (MDW) 
Mischgebiet (MI) 
Urbanes Gebiet (MU) 

60 50 60 45 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 
Kleinsiedlungsgebiet (WS) 
Campingplatzgebiet 

55 45 55 40 

Reine Wohngebiete (WR), Feri-
enhaus-/Wochenendhausgebiete 

50 40 50 35 
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In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-
wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oftmals nicht einhalten. Wo 
im Bauleitplanverfahren von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, da andere Be-
lange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen vorge-
sehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

Im Umgang mit erhöhten Verkehrslärmimmissionen können aktive Maßnahmen (z.B. Errich-
tung von Wänden oder Wällen) und/oder passive Maßnahmen (z.B. lärmabgewandte Grund-
rissorientierung, Zwangsbelüftungsanlagen, Schallschutzfenster) getroffen werden. Eine ge-
eignete Grundrissgestaltung bedeutet, dass schutzbedürftige Aufenthaltsräume über Außen-
wandöffnungen (z.B. Fenster, Türe) in den vom Lärm abgewandten Fassaden belüftet werden 
können. 

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 [3] wird darauf hingewiesen, dass bei Beurteilungspegeln über 
45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ein ungestörter Schlaf häufig nicht mehr 
möglich ist. 

Ob im Rahmen der gemeindlichen Abwägung eine Überschreitung der anzustrebenden Ori-
entierungswerte für Verkehrsgeräusche toleriert werden kann, ist konkret für jeden Einzelfall 
zu entscheiden. Meistens werden hierfür die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutz-
verordnung (16. BlmSchV) [4] herangezogen, die in der Regel um 4 dB(A) höher sind, als die 
im Beiblatt 1 zur DIN 18005 [3] für die verschiedenen Gebietsarten genannten Orientierungs-
werte. Sie sind beim Neubau und der wesentlichen Änderung von öffentlichen Verkehrswegen 
rechtsverbindlich zu beachten. Nach der 16. BImSchV [4] sind die in Tabelle 2 angegebenen 
Immissionsgrenzwerte zulässig: 

Tabelle 2 Zulässige Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [4] 

Gebietsnutzung 
Tag 

(06:00 – 22:00 Uhr) 
Nacht 

(22:00 – 06:00 Uhr) 

Gewerbegebiete (GE) 69 59 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischge-
biete, urbane Gebiete (MK/MD/MI/MU) 

64 54 

Allgemeine Wohngebiete, Reine Wohn-
gebiete (WA/WR) 

59 49 

Bis zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte kann im Regelfall allein mit Schallschutzfenstern 
auf Überschreitungen reagiert werden. 

Nach Kapitel 9 der VDI 2719:1987 [5] sollen Schlaf- und Kinderzimmer ab einem Außenschall-
pegel von > 50 dB(A) in der Nachtzeit mit einer schalldämmenden, eventuell fensterunabhän-
gigen Lüftungseinrichtung ausgestattet werden, da auch bei gekipptem Fenster kein störungs-
freier Schlaf mehr möglich ist. 
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Anstelle einer Lüftungseinrichtung werden heutzutage bauliche Maßnahmen wie Schiebelä-
den, Prallscheiben, Vorbauten oder vergleichbare, schalltechnisch gleichwertige Maßnahmen 
bevorzugt, die die Immissionsbelastungen vor dem Fenster so weit reduzieren, dass die Be-
lüftung über das gekippte Fenster (also bei ausreichender Luftzufuhr) ermöglicht wird – was 
auch der gängigen Rechtsprechung entspricht [6], wonach „zur angemessenen Befriedigung 
der Wohnbedürfnisse heute grundsätzlich die Möglichkeit des Schlafens bei gekipptem Fens-
ter gehört“. 

In Außenwohnbereichen wird von einer höheren Lärmerwartung ausgegangen, als in innen-
liegenden Aufenthaltsräumen. Gleichwohl müssen auch in Außenwohnbereichen Kommuni-
kations- und Erholungsmöglichkeiten gewährleistet sein (vgl. hierzu VGH Mannheim, Urteil 
vom 17.6.2010 – 5 S 884/09). Es ist anzunehmen, dass gesunde Aufenthaltsverhältnisse je-
denfalls dann noch gewahrt sind, wenn der Beurteilungspegel in den Außenwohnbereichen in 
der Größenordnung des zulässigen Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV [4] für ein Misch-
gebiet von bis zu 64 dB(A) am Tag liegt. Die Schutzbedürftigkeit ist dabei auf die üblichen 
Nutzungszeiten am Tage beschränkt, da Außenwohnbereiche regelmäßig allein tagsüber 
(06:00 – 22:00 Uhr) genutzt werden. 

Für die vorliegende Planung schlagen wir vor, Außenwohnbereiche an Fassaden mit Immissi-
onsbelastungen > 64 dB(A) - und somit ab einer Überschreitung des zulässigen Immissions-
grenzwerts der 16. BImSchV [4] während der Tagzeit – abzuschirmen, z.B. mit einer Balkon-
verglasung, die auch beweglich sein kann. Bei geschlossener Ausführung der Abschirmung 
dient die Maßnahme auch als Abschirmung für das dahinterliegende Wohnraumfenster. Dabei 
ist darauf zu achten, dass eine Loggia bzw. der Wintergarten selbst nicht als schutzbedürftiger 
Aufenthaltsraum einer Wohnung eingestuft werden muss, wofür höhere Anforderungen gelten 
würden. Je Wohnung ist ein Außenbereich mit einer Immissionsbelastung ≤ 64 dB(A) ausrei-
chend. 

3.2 Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile 

Die Anforderungen an die Gesamt-Bau-Schalldämm-Maße R‘w,ges der Außenbauteile schutz-
bedürftiger Räume ergeben sich gemäß DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 
1 [8], nach folgender Gleichung: 

 R‘w,ges = La - KRaumart / dB                                                                                                  (1) 
mit: 

R‘w,ges: gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürf-
tigen Räumen; mindestens einzuhalten sind: 

 R‘w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume etc. 

 R‘w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

La: maßgeblicher Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5 [9] 

KRaumart: Raumart 

 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 
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 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-
gungsstätten, Unterrichtsräume etc. 

 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

Gemäß Kapitel 4.4.5.2 bis 4.4.5.7 der DIN 4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau“ [9] ist 
bei berechneten Werten aus Straßen-, Schienen- und Wasserverkehr (Lr,Verkehr) eine Korrektur 
von +3 dB(A) gegenüber dem maßgeblichen Außenlärmpegel zu berücksichtigen. Nach Kapi-
tel 4.4.5.3 der DIN 4109-2:2018-01 [9] kann aufgrund der Frequenzzusammensetzung von 
Schienenverkehrsgeräuschen der Beurteilungspegel für Schienenverkehrslärm pauschal um 
5 dB(A) gemindert werden. 

Da sich die Frequenzspektren von Schienen- und Straßenverkehr jedoch kaum unterscheiden, 
gibt es derzeit fachlich kontroverse Diskussionen hierzu. Nach Expertenmeinung wird der Ab-
schlag als zu hoch bewertet, es sollten maximal 3 dB(A) veranschlagt werden. Zudem kann 
es möglicherweise wieder zu einer Streichung des Abschlags in der nächsten Ausgabe der 
Norm kommen. 

Aus diesem Grund wird in vorliegender Untersuchung auf den Abschlag verzichtet. Die Be-
rechnung liegt somit auf der sicheren Seite, wodurch eine dem Bauvorhaben gerecht wer-
dende Aufenthaltsqualität hinsichtlich des Lärmschutzes gewährleistet werden soll. 

Bei Immissionen von Gewerbe- und Industrieanlagen wird i.d.R. der für die jeweilige Gebiets-
kategorie tagsüber zulässige Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm [7] mit einem Zuschlag von 
+3 dB(A) als maßgeblicher Außenlärm eingesetzt. Falls mit Überschreitungen zu rechnen ist, 
sollen die tatsächlich auftretenden Geräuschimmissionen als Beurteilungspegel herangezo-
gen werden. Bei Überlagerung der Immissionsbelastung aus mehreren Geräuscharten (z.B. 
Verkehrs- und Gewerbelärm) ist der energetische Summenpegel aus den einzelnen maßgeb-
lichen Außenlärmpegeln zu berechnen, wobei der Zuschlag von 3 dB(A) nur einmal – das heißt 
auf den Summenpegel – vergeben wird. 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel bei Verkehrslärm/Gewerbelärm zwischen Tag und 
Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des 
Nachtschlafs aus einem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zu-
schlag von 10 dB(A). Der Nachtzeitraum mit dem entsprechenden Zuschlag ist für solche Räu-
me maßgeblich, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden. 

Das Gesamt-Bau-Schalldämm-Maß R‘w,ges setzt sich zusammen aus dem Schalldämm-Maß 
der Massivwand, der Fenster, der Rollladenkästen, der Dachfläche etc. Das Schalldämm-Maß 
der Einzelbauteile (Fenster, Massivwand) kann gemäß DIN 4109-2:2018-01 [9] in Abhängig-
keit von der Raumgröße und vom Fensterflächenanteil abgeleitet werden. 

Die DIN 4109 ist eine bauaufsichtlich eingeführte DIN-Norm („Stand der Baukunst“) und dem-
nach bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragsteller im Zu-
sammenwirken mit seinem zuständigen Architekten umzusetzen und zu beachten. Die derzeit 
in Bayern gültige Fassung ist vom Januar 2018. 
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Anmerkung zum Schalldämm-Maß: 

Neben dem einzahligen Schalldämm-Maß Rw wird bei Bauteilen heute zusätzlich ein Spekt-
rum-Anpassungswert „C“ angegeben (Rw (C; Ctr) dB), zum Beispiel: Rw 37 (-1; -3) dB. Der 
Korrekturwert „Ctr“ berücksichtigt den tiefen Frequenzbereich, das heißt die Wirkung des Bau-
teils im städtischen Straßenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfehlen, dass die Anforde-
rung an die Schalldämmung der Bauteile mit Berücksichtigung des Ctr – Werts erfüllt wird. 

3.3 Maßgebliche Immissionsorte 

Die Lage der maßgeblichen Immissionsorte ist in den bis hierher genannten Normen und Re-
gelwerken zwar nicht exakt gleichlautend definiert, inhaltlich sind diese Definitionen jedoch 
nahezu deckungsgleich. 

Nach dem Beiblatt 1 zur DIN 18005 [3] sollen die Orientierungswerte „bereits auf den Rand 
der Bauflächen oder der überbaubaren Grundstücksfläche in den jeweiligen Baugebieten oder 
der Flächen sonstiger Nutzung bezogen werden.“ 

Gemäß der 16. BImSchV [4] liegen die maßgebenden Immissionsorte vor Gebäuden in Höhe 
der Geschoßdecke (0,2 m über der Fensteroberkante) des zu schützenden Raumes und bei 
Außenwohnbereichen 2 m über der Mitte der als Außenwohnbereich genutzten Fläche. 

 

4 PLANUNGSKONZEPT 

Der Geltungsbereich der Planung umfasst die Grundstücke Fl.Nrn. 732/2 (TF) und 732/3 der 
Gemarkung Teisendorf und hat eine Fläche von ca. 4.930 m². Das Plangebiet wird als Misch-
gebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO [1] ausgewiesen und gliedert sich in vier Baugebiete (MI 1 – 
MI 4) mit insgesamt fünf Baufeldern und sechs Parzellen. Die Nummerierung der Parzellen 
wird entsprechend dem Entwurf zum Bebauungsplan (a) übernommen, vgl. Abbildung 1. 

Auf allen Baufeldern dürfen Gebäude mit zwei Vollgeschossen mit einer maximalen Wand-
höhe der traufseitigen Außenwände von 6,5 m, gemessen ab Oberkante Fertigfußboden im 
Erdgeschoss bis zum Schnittpunkt mit der Oberkante der Dachhaut, errichtet werden. Ein Aus-
bau des Dachgeschosses ist möglich. Für jede Parzelle wird die Höhe der Oberkante des 
Fertigfußbodens im Erdgeschoss festgesetzt (499,5 – 503,0 m ü. NHN). Die Erschließung er-
folgt aus Norden über die Laufener Straße. 
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Abbildung 1 Planzeichnung zum Bebauungsplan „Knogl West“ (a) 

 

 

5 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN 

Das Planungsgebiet liegt westlich des Bahnhofs in Teisendorf, einer Gemeinde im Landkreis 
Berchtesgadener Land. Auf den umliegenden Flächen befindet sich Wohnbebauung. Im Nor-
den/Osten verläuft die Staatsstraße St 2103 sowie nordöstlich die Bahnstrecke 5703 (Rosen-
heim – Salzburg). Die St 2103 knickt in ca. 150 m ab Richtung Südosten. Richtung Nordwesten 
verläuft die Bahnhofstraße. 

2770
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Abbildung 2 zeigt den Untersuchungsbereich im Überblick. Ein maßstäblicher Lageplan ist im 
Anhang in Anlage 1 enthalten. 

Abbildung 2 Darstellung des Untersuchungsbereichs 

 

Der Geländeverlauf im Untersuchungsraum ist entsprechend den Erkenntnissen der Ortsein-
sicht (f) bewegt. Für die Ausbreitungsrechnung werden die Höhenpunkte aus dem digitalen 
Geländemodell des Bayerischen Landesvermessungsamts im 1 m-Raster (b) herangezogen, 
die die topographischen Gegebenheiten in der Umgebung beinhalten. Für die geplanten Ge-
bäude werden die Höhen der Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss gemäß (a) herange-
zogen und die geplanten Gebäude mit einer Höhe von 8,5 m (II + D) simuliert. 

 

6 AUF DAS GEBIET EINWIRKENDER VERKEHRSLÄRM 

Die auf das Plangebiet einwirkende Immissionsbelastung aus öffentlichem Verkehrslärm setzt 
sich zusammen aus dem Schienenverkehr auf der nordöstlich verlaufenden Bahnstrecke 5703 
zum einen und dem Straßenverkehr auf der St 2103 und der Bahnhofstraße zum anderen. 
Alle weiteren öffentlichen Straßen in der Nachbarschaft sind Anliegerstraßen und können 

27 70
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aufgrund des wesentlich geringeren Verkehrsaufkommens unberücksichtigt bleiben. Abbil-
dung 2 im vorherigen Kapitel 5 zeigt die maßgeblichen Emittenten im Überblick. 

6.1 Emissionsprognose 

6.1.1 Straßenverkehr 

Die Schallemissionen der St 2103 und der Bahnhofstraße werden nach den Vorgaben der 
„Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-19“ [10] ermittelt. Für die zu untersuchenden 
Streckenabschnitte werden die längenbezogenen Schallleistungspegel LW

‘ der Quelllinien für 
die Beurteilungszeiträume Tag (06:00 - 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 - 06:00 Uhr) berechnet. 
Ausgangsgrößen hierfür sind die stündlichen Verkehrsstärken (M), die Lkw-Anteile (p), die zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeiten getrennt nach Fahrzeuggruppen, die Steigungen und die 
Fahrbahnarten. Der längenbezogene Schallleistungspegel LW

‘ einer Quelllinie errechnet sich 
anhand der folgenden Gleichung: 

 LW
‘ =10 x log [M]+ 10 x log [

ଵ଴଴ି௣ଵି௣ଶ

ଵ଴଴
•

ଵ଴
బ,భ•ಽೈ,ುೖೢ(ೡುೖೢ)

௩ುೖೢ
+

௣ଵ

ଵ଴଴
•

ଵ଴
బ,భ•ಽೈ,ಽೖೢభ(ೡಽೖೢభ)

௩ಽೖೢభ
+

௣ଶ

ଵ଴଴
•

ଵ଴
బ,భ•ಽೈ,ಽೖೢమ(ೡಽೖೢమ)

௩ಽೖೢమ
] - 30        (2) 

Mit: 

M Stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h 

LW,FzG(vFzG) 

 
Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe (Pkw, Lkw1 und Lkw2) 
bei der Geschwindigkeit vFzG nach dem Abschnitt 3.3.3 in dB 

vFzG 
Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) 
in km/h 

p1 
Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 (Lastkraftwagen ohne Anhänger 
mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t) in % 

p2 
Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 (Lastkraftwagen mit Anhänger 
bzw. Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschine mit Auflieger) mit einer zulässigen Ge-
samtmasse über 3,5 t) in % 

pmc Anteil an Motorrädern (sofern vorhanden) 
Der Emissionsbeitrag wird entsprechend Kapitel 3.3.2 RLS-19 [10] berücksichtigt. 

Als Grundlage für die Ermittlung der zu erwartenden Verkehrslärmimmissionen dienen die im 
Bayerischen Straßeninformationssystem (BAYSIS) (c) an der relevanten Zählstelle der 
St 2103 (Nr. 8143 9421) für 2023 genannten Verkehrsmengen. Die Hochrechnung auf das 
Prognosejahr 2040 erfolgt über einen Verkehrszuwachs von 1 % pro Jahr ohne Regression 
bei gleichbleibenden Lkw-Anteilen, siehe Anlage 2.1 im Anhang. Auf der Bahnhofstraße wird 
ungünstigstenfalls die gleiche Verkehrsmenge angesetzt, wie auf der St 2103. 

Nach den Erkenntnissen der Ortseinsicht (f) sind auf den relevanten Abschnitten der Straßen 
außerorts 100 km/h und innerorts ab der Ortstafel 50 km/h zulässig (vgl. Abbildung 2, Kap. 5). 
Der Korrekturwert DSD,SDT,FzG(v) für unterschiedliche Straßendeckschichttypen (SDT) wird im 
vorliegenden Fall nach den Angaben aus BAYSIS (d) angesetzt. Auf dem kurvigen Abschnitt 
der St 2103 ist laut BAYSIS (d) ein lärmmindernder Fahrbahnbelag verbaut (AC 8 D S) und es 
wird gemäß Tabelle 4a RLS-19 [10] der Korrekturwert eines Asphaltbetons (≤ AC 11) 
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angesetzt. Für die abknickende St 2103 sowie für die Bahnhofstraße wird ungünstigstenfalls 
eine Fahrbahndecke ohne Abschlag angesetzt, d.h. DSD,SDT,FzG(v) = 0 dB(A). 

Ein Steigungszuschlag wird vom Berechnungsprogramm CadnaA, sofern notwendig, abhän-
gig von der Geschwindigkeit der jeweiligen Fahrzeuggruppe und der Längsneigung der Fahr-
bahn automatisch berücksichtigt. In Tabelle 3 sind die Verkehrsmengen und die daraus resul-
tierenden längenbezogenen Schallleistungspegel LW

‘ der Quelllinien für die zulässige Höchst-
geschwindigkeit angegeben. 

Tabelle 3 Emissionskennwerte nach den RLS-19 [10] für den Prognosehorizont 2040 

Straßenab-
schnitt 

Zähldaten LW
‘ 

M (Kfz/h) p1 (%) p2 (%) pmc (%) Tag Nacht 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht dB(A) dB(A) 

St 2103: 
100 km/h 

200 26 4,0 5,4 1,7 2,9 2,5 1,6 84,0 75,1 

St 2103: 
100 km/h 
AC 8 

200 26 4,0 5,4 1,7 2,9 2,5 1,6 82,6 73,5 

Bahnhofstr.: 
50 km/h 

200 26 4,0 5,4 1,7 2,9 2,5 1,6 77,7 69,0 

Bahnhofstr.: 
100 km/h 

200 26 4,0 5,4 1,7 2,9 2,5 1,6 84,0 75,1 

 

6.1.2 Schienenverkehr 

Die Emissionen der zweigleisigen Bahnstrecke 5703 werden nach der „Richtlinie zur Berech-
nung des Beurteilungspegels von Schienenwegen - Schall 03:2014“ [11] berechnet. Für die zu 
untersuchenden Streckenabschnitte werden die längenbezogene Schallleistungspegel LW

´
 des 

Schienenverkehrs auf den einzelnen Gleisen für die Beurteilungszeiträume Tag (06:00 bis 
22:00 Uhr) und Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) berechnet.  

Ausgangsgrößen für die Berechnung sind die Zuganzahl, die Zugzusammensetzung (Fahr-
zeugart und Anzahl der Fahrzeugeinheiten), die Geschwindigkeit sowie die Fahrbahnart. Der 
Schallleistungspegel errechnet sich gemäß Schall 03:2014 [11] nach folgender Gleichung: 

 LW’,f,h,m,Fz,l = aA,h,m,Fz + Δaf,h,m,Fz + 10•lg (nQ/nQ,0) dB + bf,h,m•lg (vFz/v0) dB +  (c1f,h,m,c•c2f,h,m,c) +  Kk       (3) 

mit: 
aA,h,m,Fz  A - bewerteter Bezugspegel 
Δaf,h,m,Fz Pegeldifferenz im Oktavband 
nQ Anzahl Schallquellen je Fahrzeugeinheit 
nQ,0 Bezugsanzahl zu nQ 
bf,h,m Geschwindigkeitsfaktor 

 
vFz Geschwindigkeit 
v0 Bezugsgeschwindigkeit zu vFZ 
 (c1f,h,m,c•c2f,h,m,c) Einfluss Fahrbahn 
 Kk Einfluss Brücken u. Auffälligkeit  
 von Geräuschen 

 
Grundlage der Berechnung sind die von der DB AG genannten Zugzahlen für den 
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Streckenabschnitt Rückstetten bis Teisendorf im Bereich Bahnhof Teisendorf für das Progno-
sejahr 2030 Deutschlandtakt (DT) (e), siehe Anlage 2.2 im Anhang. Bei zweigleisigen Stre-
ckenabschnitten - wie es im vorliegenden Fall zutrifft - sind die Zugzahlen gemäß (e) je zur 
Hälfte auf die Gleise zu verteilen. Bei ungeraden Zugzahlen wird der jeweils höhere Wert dem 
bebauungsnahen Gleis zugewiesen. 

In der Berechnung wird als Fahrbahnart Schwellengleis im Schotterbett angesetzt. Im Bereich 
von Brücken wird gemäß Schall 03:2014 [11] ein Zuschlag für eine Brücke aus einer massiven 
Platte mit Schotter berücksichtigt. 

In Tabelle 4 sind die Anzahl der Züge sowie die daraus resultierenden längenbezogenen 
Schallleistungspegel LW‘ der Quelllinien für die zulässige Höchstgeschwindigkeit v = 110 km/h 
gelistet. 

Tabelle 4 Emissionspegel LW
´ der Bahnstrecke 5703, Prognosejahr 2030 (DT) 

Strecke 

Anzahl Züge / 
davon Güterzüge 

LW‘ [dB(A)/m] 

Tag Nacht Tag Nacht 

Strecke 5703, nah 69 / 15 10 / 3 86,0 80,7 

Strecke 5703, fern 65 / 13 7 / 2 85,5 78,7 

 

6.2 Immissionsprognose 

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt mit dem Berechnungsprogramm CadnaA (Version 209) der 
DataKustik GmbH für den Straßenverkehrslärm gemäß den Vorgaben der RLS-19 [10] und für 
den Schienenverkehrslärm nach den Vorgaben der Schall 03:2014 [11]. Gemäß dem Elften 
Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes [12] wird kein Schienenbonus 
veranschlagt. Der Geländeverlauf im Untersuchungsgebiet wird mithilfe des vorliegenden Hö-
henmodells (b) vollständig digital nachgebildet. 

Als Einzelschallschirme fungieren die aus dem Geländemodell (b) resultierenden Beugungs-
kanten, die bestehenden Haupt- und Nebengebäude im Untersuchungsraum und die nach (a) 
künftig möglichen Gebäude im Geltungsbereich der Planung. Ortslage sowie Höhenentwick-
lung der Bestandsgebäude stammen aus einem digitalen Gebäudemodell des Bay. Landes-
amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (b). 

An Baukörpern auftretende Immissionspegelerhöhungen durch Reflexionen an Stützmauern, 
Hausfassaden oder anderen Flächen werden bei der Berechnung über den Ansatz eines Re-
flexionsverlusts DRV1 für Reflexionen erster Ordnung bzw. DRV2 für Reflexionen zweiter Ord-
nung von 0,5 dB berücksichtigt (entspricht einem Absorptionsgrad von 0,11 in CadnaA). 
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6.3 Ergebnisdarstellung und Beurteilung 

Auf Grundlage der gemäß Kapitel 6.1 berechneten Schallemissionen liefert die Ausbreitungs-
rechnung die in Form von farbigen Isophonenkarten in Abbildung 3 und Abbildung 4 darge-
stellte, energetisch aufsummierte Immissionsbelastung aus Straßen- und Schienenverkehr im 
Plangebiet während der Tag- und Nachtzeit in 8,1 m über Gelände (entspricht in etwa der 
Fensteroberkante im Dachgeschoss ≙ maßgeblicher Immissionsort nach der 16. BImSchV [4], 
vgl. Kapitel 3.3). 

Den Karten kann entnommen werden, in welchem Abstand von den öffentlichen Verkehrsflä-
chen die Orientierungswerte der DIN 18005 [3] bzw. die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV [4] bei freier Schallausbreitung (ohne Berücksichtigung der Abschirmwirkung der geplan-
ten Gebäude) eingehalten werden können. 

In Abbildung 5 und Abbildung 6 sind die Immissionsbelastungen zudem an den Fassaden der 
künftig möglichen Gebäude in Form von Gebäudelärmkarten dargestellt, die die Wirkung der 
Baukörpereigenabschirmung zeigen. Die Höhe der Immissionsorte im Erdgeschoss ist auf 
2,5 m und die Stockwerkshöhe auf 2,8 m eingestellt und für das kritischste Geschoss darge-
stellt. 

Abbildung 3 Immissionsbelastung aus Verkehr – Tag (06:00 - 22:00 Uhr) 
Isophonenkarte in 8,1 m über Gelände (≙ Dachgeschoss) 
ORWMI = 60 dB(A) / IGWMI = 64 dB(A) 

  27 70
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Wie Abbildung 3 zeigt, kann der Orientierungswert größtenteils eingehalten werden. Im nörd-
lichen Bereich des Plangebietes, auf den Parzellen 4 – 6, treten Überschreitungen um bis zu 
2 dB(A) auf. Die Immissionsbelastung liegt hier bei maximal 62 dB(A). Der um 4 dB(A) höhere 
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV [4] (nachfolgend IGW16.BImSchV) wird im gesamten Ge-
biet unterschritten. 

Abbildung 4 Immissionsbelastung aus Verkehr – Nacht (22:00 - 06:00 Uhr) 
Isophonenkarte in 8,1 m über Gelände (≙ Dachgeschoss) 
ORWMI = 50 dB(A) / IGWMI = 54 dB(A) 

  

Nachts wird der Orientierungswert nahezu durchgehend im Plangebiet überschritten. Auf den 
Parzellen 1 – 6 muss mit Immissionsbelastungen von 51 – 55 dB(A) und demnach mit Über-
schreitungen um 1 – 5 dB(A) gerechnet werden. Der IGW16.BImSchV wird innerhalb der überbau-
baren Flächen größtenteils eingehalten (vgl. Abbildung 4). Auf den Parzellen 4 – 6 wird der 
IGW16.BImSchV um bis zu 1 dB(A) überschritten. 

  

27 70
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Abbildung 5 Immissionsbelastung aus Straßenverkehr – Tag (06:00 - 22:00 Uhr) 
Gebäudelärmkarte (Pegel im lautesten Geschoss) 
ORWMI = 60 dB(A) / IGWMI = 64 dB(A) 

  

Unter Berücksichtigung der Abschirmwirkung der künftig möglichen Gebäude zeigt sich, dass 
der Orientierungswert, mit Ausnahme der Nordfassade des Gebäudes auf der Parzelle 4, ein-
gehalten werden kann. Die Immissionsbelastung liegt bei maximal 61 dB(A) (hier: Parzelle 4 
Nordfassade im DG). Der IGW16.BImSchV wird im gesamten Gebiet um mindestens 3 dB(A) un-
terschritten. An allen Fassaden im Plangebiet können ruhige Außenwohnbereiche (z.B. Ter-
rassen, Balkone) verwirklicht werden (vgl. Abbildung 5). 

  

2770
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Abbildung 6 Immissionsbelastung aus Straßenverkehr – Nacht (22:00 - 06:00 Uhr) 
Gebäudelärmkarte (Pegel im lautesten Geschoss) 
ORWMI = 50 dB(A) / IGWMI = 54 dB(A) 

  

Nachts wird der Orientierungswert abschnittsweise eingehalten. Vor den dem Verkehrslärm 
zugewandten Fassaden treten Überschreitungen um 1 - 5 dB(A) auf, die maßgeblich durch 
den Schienenverkehr verursacht werden. Hiervon betroffen sind die Nord- und Ostfassade des 
Gebäudes auf Parzelle 1, ein Fassadenabschnitt an der Nordfassade des Gebäudes auf Par-
zelle 2, die Nord- und Ostfassade des Gebäudes auf Parzelle 3, die West-, Nord- und Ostfas-
sade des Gebäudes auf Parzelle 4, die West- und Nordfassade des Gebäudes auf Parzelle 5 
und die Nord- und Ostfassade des Gebäudes auf Parzelle 6. Die Immissionsbelastung liegt 
bei maximal 55 dB(A) (hier: Parzelle 4 Nordfassade im DG). Der IGW16.BImSchV wird, mit Aus-
nahme der Nordfassade des Gebäudes auf Parzelle 4, an allen Fassaden eingehalten. 

Im Anhang in Anlage 3 sind die Immissionsbelastungen getrennt für jedes Geschoss während 
der Tag- und Nachtzeit dargestellt. Aufgrund der festgestellten Überschreitungen des Orien-
tierungswertes sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich (vgl. Kapitel 6.4). 

27 70
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6.4 Schallschutzmaßnahmen 

In Kapitel 6.3 wurde festgestellt, dass der zulässige Orientierungswert weder bei freier Schal-
lausbreitung noch unter Berücksichtigung der Baukörpereigenabschirmung im Tag- und 
Nachtzeitraum durchgängig eingehalten werden kann. Tagsüber liegt die Überschreitung bei 
1 dB(A) und beschränkt sich auf die Nordfassade des Gebäudes auf der Parzelle 4. Nachts 
sind die Parzellen 1 - 6 von Überschreitungen um 1 - 5 dB(A) betroffen. 

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abge-
wichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, soll ein Ausgleich durch andere geeig-
nete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

Grundsätzlich stehen für Schallminderungsmaßnahmen die folgenden Möglichkeiten zur Ver-
fügung, wobei die Maßnahmen 1 - 2 der Maßnahme 3 vorzuziehen sind: 

1. Einhalten von Mindestabständen 

2. Durchführung aktiver Schallschutzmaßnahmen und/oder 
2.1 Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
2.2 Einbau von lärmminderndem Asphalt 
2.3 Bau / Erhöhung von Schallschutzwänden und -wällen 

3. Schallschutzmaßnahmen an den geplanten schutzbedürftigen Nutzungen 

Im Umgang mit Überschreitungen bis hin zu den um 4 dB(A) höheren Immissionsgrenzwerten 
der 16. BImSchV [4], die beim Neubau und der wesentlichen Änderung von öffentlichen Ver-
kehrswegen als rechtsverbindlich zu beachten sind und deren Einhaltung der Gesetzgeber als 
zumutbar und als Kennzeichen gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ansieht, kann in aller 
Regel alleine mit einer ausreichenden Schalldämmung der Außenbauteile reagiert werden. 

Die VDI 2719 [5], Kapitel 9 enthält den Hinweis, dass ab einem Außenschallpegel von 
> 50 dB(A) nachts Schlaf- und Kinderzimmer mit einer schalldämmenden, evtl. fensterunab-
hängigen Lüftungseinrichtung ausgestattet werden sollen, da auch mit gekipptem Fenster kein 
ausreichender Schutz des Nachtschlafs mehr besteht. Anstelle der Lüftungseinrichtung wer-
den heute bauliche Maßnahmen, wie Schiebeläden, Prallscheiben, Vorbauten oder vergleich-
bare Maßnahmen bevorzugt, welche die Immissionsbelastung vor dem Fenster soweit redu-
zieren, dass die Belüftung über das gekippte Fenster möglich wird. 

Vor diesem Hintergrund wird als Maßstab zur Bemessung notwendiger Schallschutzmaßnah-
men während der Tagzeit der IGW16.BImSchV für ein MI von 64 dB(A) herangezogen. Nachts 
hingegen wird der Orientierungswert der DIN 18005 [3] für ein MI von 50 dB(A) (≙ VDI 2719 
[5]) zugrunde gelegt. 

Im vorliegenden Fall wird nachts der Orientierungswert verletzt, sodass der Einbau von Schall-
schutzfenstern allein keinen ausreichenden Schallschutz darstellt. Daher sind die oben ge-
nannten Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit bzw. Machbarkeit zu prüfen. Dabei ist anzumerken, 
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dass auf jedem Baufeld ruhige Außenwohnbereiche (z.B. Terrassen, Balkone) realisiert wer-
den können. 

Zu 1) Mindestabstände: 

Ein Abrücken der Baugrenzen nach Süden wäre im vorliegenden Fall nicht zielführend, da der 
Orientierungswert bei freier Schallausbreitung nachts nahezu durchgängig überschritten wird 
(vgl. Abbildung 4 in Kapitel 6.3). 

Zu 2) Aktive Schallschutzmaßnahmen: 

Mit einer Geschwindigkeitsreduzierung auf der St 2103 von derzeit 100 km/h auf z.B. 70 km/h 
kann nur bedingt eine Reduzierung der Immissionsbelastung erreicht werden, weil diese maß-
geblich durch den Schienenverkehr bestimmt wird. Ein lärmmindernder Fahrbahnbelag ist auf 
dem relevanten Abschnitt der St 2103 bereits verbaut, so dass sich die genannten Maßnah-
men in der Gesamtbelastung nur gering auswirken würden. 

Theoretisch ließe sich die Geräuschsituation somit nur mehr durch die Errichtung einer Lärm-
schutzwand, eines Walls oder einer Wall-Wand-Kombination verbessern. Ein aktiver Schall-
schutz ist umso wirksamer, je näher dieser an der Quelle umgesetzt wird. Am wirksamsten 
wäre ein aktiver Schallschutz demnach im vorliegenden Fall unmittelbar an der Bahnlinie. 

Eine Lärmschutzwand an der Bahnstrecke kann im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
nicht in Aussicht gestellt werden, da die Bahnstrecke nicht in der Baulast der Marktgemeinde 
Teisendorf liegt, und scheidet daher als Lärmminderungsmaßnahme aus. 

Zu 3) Passive Schallschutzmaßnahmen: 

Nachdem aus den zuvor genannten Gründen ein Abrücken der Baugrenzen nicht zielführend 
wäre und auch aktive Schallschutzmaßnahmen nicht in Frage kommen, verbleiben im Umgang 
mit den Überschreitungen nur mehr Maßnahmen an der geplanten Bebauung selbst. Neben 
der Festlegung einer ausreichenden Luftschalldämmung der Außenbauteile wird eine ar-
chitektonische Selbsthilfe zur Festlegung im Bebauungsplan empfohlen. Demnach müssen 
Wohnungsgrundrisse so organisiert werden, dass alle schutzbedürftigen Aufenthaltsräume 
nach DIN 4109 [8] zumindest über eine Außenwandöffnung in einer ausreichend ruhigen 
Fassade belüftet werden können. 

Wo dies nicht möglich ist, können die jeweils betroffenen Aufenthaltsräume über eine geeig-
nete Außenwandöffnung (z.B. Fenster, Tür) im Schallschatten des eigenen Gebäudes (z.B. 
eingezogener Balkon, teilumbauter Balkon, vorspringende Fassade) belüftet werden oder vor 
den betroffenen Außenwandöffnungen werden schalldämmende Vorbauten (z.B. verglaste 
Loggien, Prallscheiben, Laubengang, Schiebeläden für Schlafzimmer), besondere Fenster-
konstruktionen oder schalltechnisch gleichwertige Konstruktionen errichtet. 

Nur dann, wenn durch eine der zuvor genannten Maßnahmen unter Wahrung gesunder Wohn-
verhältnisse ein Innenraumpegel Lp,innen = 30 dB(A) technisch nicht erreicht werden kann, kann 
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auch der Einbau einer zentralen oder dezentralen Lüftungsanlage als passiver Schallschutz 
erfolgen. 

Nebenräume wie z.B. Dielen, Bäder, Abstellräume oder Treppenhäuser dürfen ohne Berück-
sichtigung der beschriebenen Maßnahmen angeordnet werden, da es sich dabei um keine im 
Sinne der DIN 4109 [8] schutzbedürftigen Aufenthaltsräume handelt. Bei Büroräumen und 
sonstigen schutzbedürftigen Arbeitsräumen ist eine zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage 
grundsätzlich als passive Schallschutzmaßnahme zulässig. 

Nachdem nur im Nachtzeitraum mit Überschreitungen zu rechnen ist, erfolgt die entspre-
chende Festsetzung ausschließlich für den Nachtzeitraum, das heißt für überwiegend zum 
Schlafen genutzte Räume. 

Zusätzliche Berechnungen haben gezeigt, dass auch die Nordfassaden der Gebäude auf den 
Parzellen 1 – 3 im 1. Obergeschoss und Dachgeschoss nachts von Orientierungswertüber-
schreitungen betroffen wären, wenn die Parzellen 3 – 6 noch nicht bebaut sind. Anstatt der 
Festlegung einer Baureihenfolge wird passiver Schallschutz auch für diese Fassaden empfoh-
len. 

Das erforderliche Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen wird entsprechend der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 1 [8], über den 
maßgeblichen Außenlärmpegel nach der in Kapitel 3.2 beschriebenen Vorgehensweise abge-
leitet. Für die Schiene wurde die zulässige Minderung von 5 dB(A) nach DIN 4109-2:2018-01 
[9], Kapitel 4.4.5.3 nicht angewendet. Es ergeben sich maßgebliche Außenlärmpegel von ma-
ximal 67/69 dB tags/nachts. Aus Gründen der einfacheren Handhabung wird empfohlen, nur 
die aus den höheren Außenlärmpegeln in der Nachtzeit resultierenden Gesamt-Bau-Schall-
dämm-Maße R‘w,ges für Außenflächen von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen festzusetzen 
(vgl. Kapitel 7.1). 

 

7 TEXTVORSCHLAG FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN 

7.1 Begründung 

Die Marktgemeinde Teisendorf beabsichtigt für die bisher unbebauten Grundstücke mit den 
Flurnummern 732/2 (TF) und 732/3 der Gemarkung  Teisendorf im Ortsteil Knogl den Bebau-
ungsplan „Knogl West“ aufzustellen und ein Mischgebiet (MI) festzusetzen. Das Plangebiet 
besteht aus vier Baugebieten (MI 1 – MI 4) mit insgesamt fünf Baufeldern und sechs Parzellen. 
Es steht im Einwirkungsbereich der nordöstlich verlaufenden Bahnstrecke 5703 sowie der 
nordöstlich verlaufenden Staatsstraße St 2103 und südlich verlaufenden Bahnhofstraße. 

Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen insbesondere die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Der 



 

 

3051-2025 SU V01.docx Seite 19
 

Schallschutz wird dabei durch die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ für 
die unterschiedlichen Gebietsarten genannten Orientierungswerte konkretisiert. Deren Einhal-
tung oder Unterschreitung an schutzbedürftigen Nutzungen wie z.B. Bauflächen, Baugebiete, 
sonstige Flächen ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des jeweiligen Baugebiets bzw. 
der jeweiligen Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelas-
tung zu erfüllen. 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-
wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oftmals nicht einhalten. Wo 
im Bauleitplanverfahren von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, da andere Be-
lange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen vorge-
sehen werden. 

Als wichtiges Indiz für die Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen zum Verkehrslärm kön-
nen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) herangezo-
gen werden, die jedoch ausschließlich für den Neubau und die wesentliche Änderung von 
öffentlichen Verkehrswegen verbindlich gelten. 

Nach Kapitel 9 der VDI 2719:1987 sollen Schlaf- und Kinderzimmer ab einem Außenschallpe-
gel von > 50 dB(A) in der Nachtzeit mit einer schalldämmenden, eventuell fensterunabhängi-
gen Lüftungseinrichtung ausgestattet werden, weil auch bei gekipptem Fenster kein störungs-
freier Schlaf mehr möglich ist. Anstelle einer Lüftungseinrichtung werden heutzutage bauliche 
Maßnahmen wie Schiebeläden, Prallscheiben, Vorbauten oder vergleichbare, schalltechnisch 
gleichwertige Maßnahmen bevorzugt, die die Immissionsbelastungen vor dem Fenster so weit 
reduzieren, dass die Belüftung über das gekippte Fenster (d.h. bei ausreichender Luftzufuhr) 
möglich wird. 

Übersicht Beurteilungsgrundlagen (Angaben in dB(A)) 

Anwendungsbereich 
Städtebauliche Planung 

(Bauleitpläne) 
Neubau/Änderung von 

Verkehrswegen 

Vorschrift 
DIN 18005, Beiblatt 1, 

Ausgabe 2023 
16. BImSchV 

Änderung 2020 

Nutzung 
Orientierungswert Immissionsgrenzwert 
Tag 

6 – 22 Uhr 
Nacht 

22 – 6 Uhr 
Tag 

6 – 22 Uhr 
Nacht 

22 – 6 Uhr 

Mischgebiete (MI) 60 50 (45) 64 54 

(): ....... Der in Klammern angegebene, niedrigere Wert gilt für Geräuscheinwirkungen durch Gewerbelärm. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde durch die C. Hentschel Consult Ing.-GmbH 
mit Datum vom 14.05.2025 eine schalltechnische Untersuchung erstellt (Bericht Nr. 3051-2025 
SU V01). Darin wurde ermittelt, mit welchen Immissionsbelastungen aus dem Straßen- und 
Schienenverkehr im Plangebiet zu rechnen ist. Die Untersuchung kommt zu den folgenden 
Ergebnissen: 

  



 

 

3051-2025 SU V01.docx Seite 20
 

 einwirkende Immissionsbelastung aus dem öffentlichen Verkehr 

Der zulässige Orientierungswert kann tagsüber unter Berücksichtigung der Abschirm-
wirkung der im Gebiet geplanten Gebäude, mit Ausnahme der Nordfassade des Hauses 
auf Parzelle 4, eingehalten werden. Der Immissionsgrenzwert kann tagsüber durchgän-
gig unterschritten werden. Nachts ist mit Überschreitungen um 1 – 5 dB(A) zu rechnen. 
Die höchsten Immissionsbelastungen sind auf den Parzellen 4 - 6 im Norden zu erwar-
ten.  

Ein Abrücken der Baugrenzen Richtung Süden wäre nicht zielführend, da der Orientie-
rungswert bei freier Schallausbreitung in der Nachtzeit nahezu im gesamten Plangebiet 
überschritten wird. Im Nachtzeitraum werden die Überschreitungen maßgeblich durch 
die nördlich verlaufende Bahnstrecke hervorgerufen, so dass sich eine Reduzierung der 
zulässigen Geschwindigkeit auf der St 2103 nur gering auswirken würde. Ein lärmmin-
dernder Fahrbahnbelag ist bereits verbaut. Auch der Bau einer Lärmschutzwand oder 
eines Walls entlang der Bahnstrecke kommt nicht in Betracht, da die Bahnstrecke nicht 
in der Baulast der Marktgemeinde Teisendorf liegt. 

Weil sowohl ein Abrücken der Baugrenzen als auch aktive Schallschutzmaßnahmen aus 
den genannten Gründen nicht zielführend sind, muss im Umgang mit den nächtlichen 
Überschreitungen des Orientierungswertes neben der – baurechtlich ohnehin erforderli-
chen – Festlegung einer ausreichenden Luftschalldämmung der Außenbauteile (Schall-
schutznachweis nach DIN 4109) auf eine architektonische Selbsthilfe (lärmabgewandte 
Grundrissorientierung) zurückgegriffen werden. Mit den genannten Maßnahmen sind 
aus schalltechnischer Sicht gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den schutzbe-
dürftigen Räumen gewährleistet. Des Weiteren können tagsüber ruhige Außenwohnbe-
reiche (z.B. Terrassen, Balkone) realisiert werden. 

 erforderliches Bau-Schalldämm-Maß 

Das erforderliche Gesamt-Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürf-
tigen Aufenthaltsräumen wurde nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 1, über 
den maßgeblichen Außenlärmpegel abgeleitet. Aus Gründen der einfacheren Handha-
bung wurde vorgeschlagen, nur die aus den höheren Außenlärmpegeln in der Nachtzeit 
resultierenden Gesamt-Bau-Schalldämm-Maße R‘w,ges für Außenflächen von schutzbe-
dürftigen Aufenthaltsräumen festzusetzen. 

7.2 Festsetzungen zum Schallschutz 

Das folgende Planzeichen           gilt als Beispiel in Bezug auf die nachfolgende Abbildung 
und kann durch den Architekten abweichend festgelegt werden. 

1. Grundrissorientierung Verkehrslärm 

Zum Belüften notwendige Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach 
DIN 4109 sind an den mit Planzeichen           gekennzeichneten Fassaden nicht zulässig. 
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Dies gilt für überwiegend zum Schlafen genutzte Räume. Alternativ besteht die Möglich-
keit, dass: 

a) der jeweils betroffene Aufenthaltsraum ein zum Lüften geeignetes Fenster im Schall-
schatten des eigenen Gebäudes (z.B. eingezogener Balkon, teilumbauter Balkon, 
vorspringende Gebäudefassade) erhält, oder 

b) vor den jeweils betroffenen Außenwandöffnungen schalldämmende Vorbauten (ver-
glaste Loggien, Prallscheiben, Laubengänge, Schiebeläden für Schlafzimmer, kalte 
Wintergärten usw.), besondere Fensterkonstruktionen oder schalltechnisch gleich-
wertige Konstruktionen errichtet werden, oder 

c) der jeweils betroffene Aufenthaltsraum mit einer zentralen oder dezentralen, schall-
gedämmten, fensterunabhängigen Lüftungsanlage ausgestattet wird. In überwie-
gend zum Schlafen genutzte Räume muss ein Innenraumpegel von Lp,In = 30 dB(A) 
eingehalten werden. 

überwiegend zum Schlafen genutzte Räume 
> 50 dB(A) für MI 

Erdgeschoss 1. Obergeschoss Dachgeschoss 

   

2. Erforderliches Bau-Schalldämm-Maß 

Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräu-
men sind Vorkehrungen gemäß den Vorgaben der DIN 4109 zum Schutz vor Verkehrs- 
und Gewerbelärm zu treffen.  

Außenflächen von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen müssen abhängig vom maß-
geblichen Außenlärmpegel La und der Raumart mindestens das folgende Gesamt-Bau-
Schalldämm-Maß nach DIN 4109:2018-01, Teil 1, jedoch mindestens R‘w,ges = 30 dB, er-
reichen. 

 für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume etc.   R‘w,ges = La - 30 dB 

2770
27 70

2770
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 für Büroräume und Ähnliches      R‘w,ges = La - 35 dB 

Maßgebliche Außenlärmpegel La nach DIN 4109 [dB] 

   

7.3 Hinweise zum Schallschutz 

 Die in den Festsetzungen genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische 
Untersuchung der C. Hentschel Consult Ing.-GmbH vom 14.05.2025 (Projekt-Nr.: 3051-
2025 SU V01) können zu den üblichen Öffnungszeiten bei der Marktgemeinde Teisen-
dorf eingesehen werden. 

 Mit dem Bauantrag ist der Marktgemeinde Teisendorf unaufgefordert ein Nachweis nach 
Ziffern 1 - 2 der Festsetzungen vorzulegen. 

 Alternativ kann von den Festsetzungen Ziffern 1 - 2 abgewichen werden, wenn im Rah-
men des Bauantrags damit verminderte Anforderungen durch eine schalltechnische Un-
tersuchung nachgewiesen werden. 

2770
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 Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauaufsichtlich eingeführte DIN-Norm 
und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragstel-
ler im Zusammenwirken mit dem zuständigen Architekten umzusetzen und zu beachten. 
Bei den festgesetzten Bau-Schalldämm-Maßen handelt es sich um Mindestanforderun-
gen nach der DIN 4109. 

 Der maßgebliche Außenlärmpegel für die Ableitung des notwendigen Gesamtschallbau-
schalldämm-Maßes nach DIN4109-1:2018-01 basiert auf dem Straßenverkehr Prognose 
2040, dem Schienenverkehr Prognose 2030 (Deutschlandtakt) und dem Immissions-
richtwert der TA Lärm für die Gebietseinstufung Mischgebiet. Für die Schiene wurde die 
zulässige Minderung von 5 dB(A) nach DIN4109-2:2018-01, Kapitel 4.4.5.3 nicht ange-
wendet. 

 Im Rahmen der Harmonisierung der europäischen Normen gibt es neben der Einzahl-
angabe für das bewertete Schalldämm-Maß so genannte Spektrum-Anpassungswerte 
„C“. Beispielsweise: Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-3). Der Korrekturwert „Ctr“ berücksichtigt den 
städtischen Straßenverkehr mit den tieffrequenten Geräuschanteilen. Es wird empfoh-
len, bei der Auswahl der Bauteile darauf zu achten, dass die Anforderung mit Berück-
sichtigung des Korrekturwerts Ctr erreicht wird. 

 Die anlagenbedingten Lärmimmissionen von eventuell im Freien betriebenen kälte-, wär-
me- oder lüftungstechnischen Geräten müssen an den maßgeblichen Immissionsorten 
in der Nachbarschaft die geltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm während der Tag- 
und Nachtzeit um mindestens 6 dB(A) unterschreiten und dürfen nicht tonhaltig sein. 
Hinsichtlich der tieffrequenten Geräusche ist die DIN 45680 zu beachten. 

 

8 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Marktgemeinde Teisendorf plant für die bisher unbebauten Grundstücke mit den Flurnum-
mern 732/2 (TF) und 732/3 der Gemarkung  Teisendorf im Ortsteil Knogl den Bebauungsplan 
„Knogl West“ aufzustellen und ein Mischgebiet (MI) nach § 6 BauNVO [1] festzusetzen. 

Das Plangebiet ist in fünf Baufelder und sechs Parzellen gegliedert und steht im Einwirkungs-
bereich der im Nordosten verlaufenden Bahnstrecke sowie der Straßen (St 2103, Bahnhof-
straße) im Nordosten/Süden. 

Die C. HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH wurde von Herrn Tobias Fuchs mit der Erstellung 
einer schalltechnischen Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens beauftragt. 
Bei dem kleinen Baugebiet mit sechs Bauparzellen ist mit keiner relevanten Verkehrszunah-
men auf der öffentlichen Straße zu rechnen und auf einen detaillierten Nachweis kann verzich-
tet werden. 

Die Ergebnisse der Begutachtung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
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 einwirkende Immissionsbelastung aus dem Straßenverkehr 

In der Bauleitplanung sind zum Schutz der an einen bestehenden Schienen- oder Stra-
ßenverkehrsweg heranrückenden Bebauung die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur 
DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ [3] einschlägig. Sie sind für Mischgebiete mit 
60/50 dB(A) tags/nachts festgelegt. Gemäß der gängigen Rechtsprechung können die 
um 4 dB(A) höheren Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzver-
ordnung) [4] (im MI: 64/54 dB(A) tags/nachts) das Ergebnis einer gerechten Abwägung 
sein. 

Nach Kapitel 9 der VDI 2719 [5] sollen Schlaf- und Kinderzimmer ab einem Außenschall-
pegel von > 50 dB(A) in der Nachtzeit mit einer schalldämmenden, eventuell fensterun-
abhängigen Lüftungseinrichtung ausgestattet werden, weil auch bei gekipptem Fenster 
kein störungsfreier Schlaf mehr möglich ist. 

Vor diesem Hintergrund wurde als Maßstab zur Bemessung notwendiger Schallschutz-
maßnahmen während der Tagzeit der IGW16.BImSchV für ein MI von 64 dB(A) und nachts 
hingegen der ORWDIN18005 für ein MI von 50 dB(A) (≙ VDI 2719 [5]) zugrunde gelegt. 

Die durchgeführte Ausbreitungsrechnung hat gezeigt, dass der Orientierungswert unter 
Berücksichtigung der Abschirmwirkung der im Gebiet geplanten Gebäude tagsüber, mit 
Ausnahme der Nordfassade des Hauses auf Parzelle 4, eingehalten werden kann. Der 
IGW16.BImSchV wird tagsüber durchgängig unterschritten. Nachts ist mit Überschreitungen 
des Orientierungswertes zu rechnen. Die höchsten Immissionsbelastungen sind mit 
55 dB(A) auf der Parzelle 4 zu erwarten. 

Ein Abrücken der Baugrenzen nach Süden wäre nicht zielführend, da der Orientierungs-
wert bei freier Schallausbreitung zur Nachtzeit nahezu auf dem gesamten Plangebiet 
überschritten wird. Weil auch aktive Schallschutzmaßnahmen (z.B. Beschränkung der 
zulässigen Geschwindigkeit auf der St 2103, Errichtung von Schallschutzwänden oder 
Wällen entlang der Bahnstrecke) nicht in Aussicht gestellt werden können, wurde im 
Umgang mit den Überschreitungen neben einer – baurechtlich ohnehin erforderlichen - 
ausreichenden Luftschalldämmung der Außenbauteile eine lärmabgewandte Grundriss-
orientierung zur Festsetzung im Bebauungsplan empfohlen. 

Mit diesen Maßnahmen können im Inneren der Wohngebäude gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse geschaffen werden. Zudem können auf allen Baufeldern ruhige Außen-
wohnbereiche (z.B. Terrassen, Balkone) verwirklicht werden. 

 erforderliches Bau-Schalldämm-Maß 

Das erforderliche Gesamt-Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürf-
tigen Aufenthaltsräumen wurde nach der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 1 
[8], über den maßgeblichen Außenlärmpegel nach der in Kapitel 3.2 beschriebenen Vor-
gehensweise abgeleitet. Demnach ergeben sich maßgebliche Außenlärmpegel von ma-
ximal 67/69 dB tags/nachts. Aus Gründen der einfacheren Handhabung wurde vorge-
schlagen, nur die aus den höheren Außenlärmpegeln in der Nachtzeit resultierenden 
Gesamt-Bau-Schalldämm-Maße R‘w,ges für Außenflächen von schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen festzusetzen. 
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In Kapitel 7.2 und 7.3 wurden Textvorschläge für die Festsetzungen und Hinweise zum Schall-
schutz ausgearbeitet. Die darin genannten Normen und Richtlinien müssen bei der Marktge-
meinde Teisendorf zur Einsicht vorliegen. 

i.A. L. Fahnenbruck 
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10 ANLAGENVERZEICHNIS 
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Anlage 2 
Schallemissionen Verkehr 

Anlage 2.1 – Straße 

 

Eingabedaten CadnaA

 

  

Bezugsdaten DTV MTag MNacht Lkw1Tag Lkw1Nacht Lkw2Tag Lkw2Nacht KradTag KradNacht

St 2103 2,904 171 22 4.0 5.4 1.7 2.9 2.5 1.6
Bahnhofstraße 2,904 171 22 4.0 5.4 1.7 2.9 2.5 1.6

Prognose 2040 DTV MTag MNacht Lkw1Tag Lkw1Nacht Lkw2Tag Lkw2Nacht KradTag KradNacht

St 2103 3,398 200 26 4.0 5.4 1.7 2.9 2.5 1.6
Bahnhofstraße 3,398 200 26 4.0 5.4 1.7 2.9 2.5 1.6

Hochrechnung 2040
St 2103 2023 1.17 1.00%
Bahnhofstraße 2023 1.17 1.00%

Bezeichnung Sel. M. ID Lw' Zähldaten genaue Zähldaten zul. Geschw. RQ Straßenoberfl. Steig.
Tag Abend Nacht DTV Str.gatt. M p1 (%) p2 (%) pmc (%) Pkw Lkw Abst. Art

(dBA) (dBA) (dBA) Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht (km/h) (km/h) (%)
St 2103, AC 8  82.6 -99.0 73.5 200.0 0.0 26.0 4.0 0.0 5.4 1.7 0.0 2.9 2.5 0.0 1.6 100 RQ 7.5 RLS_AC11 auto VA
St 2103  84.0 -99.0 75.1 200.0 0.0 26.0 4.0 0.0 5.4 1.7 0.0 2.9 2.5 0.0 1.6 100 RQ 7.5 RLS_REF auto VA
Bahnhofstraße, 50 km/h  77.7 -99.0 69.0 200.0 0.0 26.0 4.0 0.0 5.4 1.7 0.0 2.9 2.5 0.0 1.6 50 RQ 7.5 RLS_REF auto VA
Bahnhofstraße, 100 km/h  84.0 -99.0 75.1 200.0 0.0 26.0 4.0 0.0 5.4 1.7 0.0 2.9 2.5 0.0 1.6 100 RQ 7.5 RLS_REF auto VA
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Anlage 2.2 – Schiene Zugzahlen 

 

  

Version 202301 - Daten gemäß aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030DT(KW 11/2024) des Bundes
Strecke 5703 Abschnitt Rückstetten bis Teisendorf, km 69,1- km 70,6, Bereich 2934-2024 Teisendorf
Horizont 2030DT
RiKz 1+2

Zugart v_Zug
Traktion Tag Nacht km/h Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl

GZ-E 21 3 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-E 3 0 120 7-Z5-A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-E 4 2 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 10 Grundlast

IC-E 33 3 200 7-Z5-A4 1 9-Z5 9

IC/EC-E 42 4 200 7-Z5-A4 1 9-Z5 7

RB/RE-E 19 3 160 7-Z5-A4 1 9-Z5 7

RB/RE-E 12 2 160 7-Z5-A4 1 9-Z5 15

Summe 134 17

Die nachfolgend genannte zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit ist anzusetzen, wenn sie kleiner als die Zuggeschwindigkeit ist!

von km bis km km/h

67.4 70.6 110

Anzahl Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

VzG
Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten
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Anlage 3 
Immissionsbelastung Verkehr Tag und Nacht getrennt nach Geschossebene 

Kleine Dots ORWDIN 18005 eingehalten / große Dots ORWDIN 18005 überschritten 

 Immissionsbelastung Tag - ORWMI = 60 dB(A) Immissionsbelastung Nacht - ORWMI = 50 dB(A) 
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 Immissionsbelastung Tag - ORWMI = 60 dB(A) Immissionsbelastung Nacht - ORWMI = 50 dB(A) 
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 Immissionsbelastung Tag - ORWMI = 60 dB(A) Immissionsbelastung Nacht - ORWMI = 50 dB(A) 
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